
Aus der juristischen Praxis ergeben sich vielfältige 
Schlußfolgerungen hinsichtlich der realen gesellschaft
lichen Effektivität der geltenden Rechtsvorschriften 
und ihrer inhaltlichen und formellen Vervollkomm
nung. In allen Stadien der Rechtsetzung werden die 
sachkundigen Hinweise und Vorschläge der Staats
funktionäre, die sich aus der Praxis der Rechtsanwen
dung ergeben, gründlich ausgewertet. Nasarenko hebt 
die daraus folgende besondere Verantwortung der 
Mitarbeiter des Staatsapparates hervor, betont aber 
zugleich, daß ihr berufliches Rechtsbewußtsein nicht 
alle Zusammenhänge des Rechts in der gesellschaft
lichen Praxis widerspiegeln kann und deshalb notwen
digerweise einseitig ist. Daher „erfordern die Rechts
anschauungen, in denen sich das berufliche Bewußt
sein der Richter und der Angestellten der staatlichen 
Leitung zeigt, ... für ihre Erhebung zum Gesetz die 
Verallgemeinerung, den Vergleich mit den Anschauun
gen anderer Gebiete der gesellschaftlichen Rechts
praxis und die wissenschaftliche Begründung vom Ge
sichtspunkt der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der 
Rechtsentwicklung“ (S. 100).
Nasarenko arbeitet ferner Besonderheiten des beruf
lichen Rechtsbewußtseins der Richter gegenüber dem 
der Mitarbeiter in staatlichen Verwaltungsorganen 
heraus. So wird das Rechtsbewußtsein des Richters 
z. B. nicht direkt in Normativakten objektiviert, wie 
das beim Rechtsbewußtsein von Mitarbeitern staatli
cher Verwaltungsorgane der Fall seih kann. Das so
wjetische Recht kennt ebenso wie unser Recht keine 
gerichtliche Rechtsschöpfung; auch die Richtlinien der 
Plenen der Obersten Gerichte schaffen keine neuen 
Rechtsnormen (S. 106 f.).
Die Autorin geht aber noch weiter. Sie führt aus, daß 
die Erkenntnis der Wirkung des Rechts durch das Ge
richt sehr spezifisch ist: „Es ist die Sphäre der Rechts
verletzungen und des Rechtsstreits über subjektive 
Rechte“ (S. 94). Die positive Regelung der gesellschaft
lichen Verhältnisse mit den Mitteln des Rechts werde 
im Rechtsbewußtsein des Richters nicht direkt, son
dern mittelbar, über die Fakten der Rechtsverletzun
gen widergespiegelt (S. 94/95). Die rechtsprechenden Or
gane könnten, „da sie nicht mit der positiven rechtli
chen Regelung verbunden sind, keine vollständigen 
Antworten hinsichtlich der regulierenden und erziehe
rischen Funktionen des Rechts in der Sphäre der 
Einhaltung und Erfüllung von Rechtsnormen ge
ben“ (S. 98).
Diese Aussagen über Besonderheiten der gerichtlichen 
Tätigkeit werfen diskussionswürdige Fragen auf: Ist 
die Entfaltung der sozialistischen Rechtsordnung gene
rell mit der weiteren Differenzierung des Rechts
bewußtseins verschiedener Bevölkerungs- und Beschäf
tigtengruppen verbunden? Wie wird bei der Berück
sichtigung objektiv bedingter Differenzierungen die 
Einheitlichkeit der Entwicklung des sozialistischen 
Rechtsbewußtseins als bestimmender Wesenszug ge
währleistet?
Vor allem werden damit aber auch höhere Anforde
rungen an die Aus- und Weiterbildung der Richter 
und Staatsanwälte gestellt. Um bestimmten Einseitig
keiten vorzubeugen, die sich aus der Spezifik der 
Tätigkeit der Justizorgane für die Entwicklung des 
beruflichen Rechtsbewußtseins ihrer Mitarbeiter er
geben können, ist es erforderlich, daß Richter, Staats
anwälte und andere Mitarbeiter der Justiz ihre Kennt
nisse über die gesellschaftsorganisierende und generell, 
ideologisch-erzieherische Rolle des sozialistischen 
Rechts insgesamt ständig vervollkommnen. Das ist 
eine wichtige Voraussetzung für das Wirksam werden 
der Mitarbeiter der Justizorgane bei der Rechtsetzung, 
aber auch für eine effektive Rechtspropaganda und 
Rechtserziehung. Hier wird deutlich, daß sich an die 
erzieherische Einflußnahme auf die Entwicklung des 
sozialistischen Rechtsbewußtseins verschiedener Be
völkerungs- und Beschäftigtengruppen differenzierte 
Anforderungen ergeben.
Im letzten Abschnitt des Buches wird die Rolle der 
Rechtswissenschaft für die Rechtsschöpfung behandelt.
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Ohne wissenschaftliche Verallgemeinerung können 
keine gesellschaftlich wirksamen Rechtsnormen ge
schaffen werden. Nasarenko hebt die Verantwortung 
der Rechtswissenschaft für die Entwicklung von Ge
setzgebungsvorschlägen sowie für die Mitarbeit an 
Gesetzentwürfen und an der Diskussion solcher Ent
würfe hervor und fordert dazu die enge Verbindung 
von Wissenschaft und Praxis. Reiße diese Verbindung 
ab, so führe das „unvermeidlich zur Scholastik in den 
wissenschaftlichen Untersuchungen, zur Projekte
macherei, zur Stagnation in der Wissenschaft“ (S. 123).
Die Lektüre der Monographie ist jedem theoretisch in
teressierten Juristen zu empfehlen. Sie gibt wertvolle 
Anregungen für die Auswertung auch weiterer Arbeiten 
sowjetischer Rechtstheoretiker zur Problematik des 
Rechtsbewußtseins.

Dozent Dr. Gerwin U d k e ,  Sektion Rechtswissenschaft 
der Humboldt-Universität Berlin

600


